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Vor 50 Jahren

„Der Deutsche Bundes-
tag hat sich für ein umfas-
sendes Klonverbot ausge-
sprochen. Diesem Votum
sollte sich die Bundesre-
gierung auch bei den Ver-
handlungen der Vereinten
Nationen über ein Verbot
des Klonens menschlicher
Embryonen verpflichtet
fühlen“, so der Präsident
der Bundesärztekammer
und der Ärztekammer
Nordrhein, Professor Dr.
Jörg-Dietrich Hoppe,kürz-
lich vor der Beratung des
Deutschen Bundestages
über ein internationales
Klonverbot. „In Deutsch-
land ist das Klonen von
menschlichen Embryonen
verboten – unabhängig 
von dem damit verfolgten
Zweck. Schon der Versuch
ist strafbar. An dieser ein-
deutigen Ablehnung jed-
weden Klonens sollten wir
festhalten“, sagte Hoppe.
Sowohl beim reprodukti-
ven als auch beim so ge-
nannten therapeutischen
Klonen bzw. Forschungs-
klonen würden menschliche

Die Novemberausgabe
1953 des Rheinischen Ärz-
teblattes kann als Schwer-
punktheft zum Thema „Ist
die ärztliche Tätigkeit noch
ein freier Beruf?“ beschrie-
ben werden. Hintergrund
der breit angelegten Dis-
kussion und der Aufforde-
rung an die Ärzte, sich da-
ran zu beteiligen, ist die da-
mals aktuelle Planung zum
Kassenarztrecht und die be-
fürchtete sich weiter ver-
größernde Einflussnahme
der Krankenkassen auf die
ärztliche Freiheit.

Der Düsseldorfer Rechts-
anwalt Dr. Ernst Brandi
stellte einen Forderungska-
talog für die freien und 
geistigen Berufe auf und
verknüpfte damit die Hoff-
nung, dass in der 2. Legisla-
turperiode des Deutschen
Bundestages sich die Situa-
tion der freien Berufe deut-
lich verbessert. So forderte
er für die Freiberufler die
„Wiederherstellung einer
ihrer Ausbildung und der
beruflichen Verpflichtung
und Verantwortung ent-
sprechenden rechtlichen
und sozialen Stellung“,dass
spezifisches Berufsrecht ge-
schaffen wird und die Ei-
genart der freien Berufstä-
tigkeit in Steuergesetzge-
bung, -rechtsprechung und
-verwaltung berücksichtigt
werde. Auch dachte der
Rechtsanwalt an Ausbil-
dungsordnungen, an ge-
setzlich „verankerte, be-
rufsständische Selbsthilfe-
verpflichtungen für Alters-,
Invaliditäts- und Hinter-
bliebenenfürsorge“ sowie

an eine rasche Anpassung
der Gebührenordnungen an
das gestiegene Preis- und
Lohnniveau.

Was Patienten unter der
freiberuflichen Stellung des
Arztes verstanden, be-
schrieb eine nicht nament-
lich genannte „bekannte
Journalistin“. Die von der
Autorin in den Vordergrund
gestellten Freiheiten zielten
auf eine geistige Grundhal-
tung des Arztes gegenüber
den Patienten. Der Patient
wünsche, dass eine Organ-
störung erkannt und be-
handelt wird.

„Darin erschöpft sich
aber nach der Erwartung
des Patienten nicht die ärzt-
liche Hilfe. Not und Hilflo-
sigkeit verlangen nicht in er-
ster Linie nach Behandlung,
sondern nach menschlicher
Hilfe aus der Hand desjeni-
gen Arztes, zu dem vertrau-
ensvolle Erwartung geführt
hat.“ 

Der Hausarzt sei oft
durch Grenzen innerhalb
der kassenärztlichen Tätig-
keit eingeschränkt. Aber
Fach- und Krankenhaus-
ärzte haben noch weniger
Freiheit bei ihrer Tätigkeit
zu beklagen. „War ich bis
dahin gewohnt, beim Prak-
tiker,meinem Hausarzt,Ge-
duld und Aufgeschlossen-
heit, Gedanken und Den-
ken, Beziehungen von
Mensch zu Mensch zu fin-
den, so sah ich mich jetzt
plötzlich den eingeengten
Beziehungen vom Arzt zur
Gallenblase gegenüber.“
Die Medizintechnik bedro-
he die freie geistige Arbeit
des Arztes, stellte die Jour-
nalistin fest.

bre

Embryonen regelrecht ver-
braucht, was im eklatanten
Widerspruch zum Embryo-
nenschutzgesetz stehe.

„Die befruchtete, ent-
wicklungsfähige Eizelle ist
schützenswertes menschli-
ches Leben, das nicht zur
Disposition gestellt werden
darf.Durch das Klonen von
Embryonen würde aber
menschliches Leben auf ei-
ne bloße Funktion redu-
ziert.Klonierte Embryonen
wären dann nur so ge-
nannter Biorohstoff für me-
dizinische Experimente“,
kritisierte Hoppe. Bundes-
regierung und Europäische
Kommission seien gefor-
dert,die Ablehnung des Klo-
nens nicht weiter zu unter-
laufen, zu relativieren oder
in Frage zu stellen. BÄK
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Hoppe plädiert für ein 
umfassendes Klonverbot

Professor Dr.
Jörg-Dietrich
Hoppe,
Präsident der
Bundesärzte-
kammer:
„Menschli-

ches Leben darf nicht zur
Disposition gestellt werden.“
Foto: Erdmenger/ÄkNo

Die Redaktion freut sich über
jeden Leserbrief. Sie behält
sich vor, Briefe gekürzt zu ver-
öffentlichen. RhÄ

Rainer Kötzle, Facharzt
für Allgemeinmedizin aus
Aachen und Mitglied des
Vorstandes der Ärztekam-
mer Nordrhein, ist kürzlich
in Travemünde zum Beisit-
zer im Bundesvorstand des
Deutschen Hausärztever-
bandes gewählt worden.
Neuer Bundesvorsitzender
des Verbandes wurde der
Bremer Allgemeinmedizi-
ner Ulrich Weigeldt. Der

langjährige Bundesvorsit-
zende Professor Dr. Klaus-
Dieter Kossow hatte nicht
mehr kandidiert und wurde
einstimmig zum Ehrenvor-
sitzenden des Hausärzte-
verbandes gewählt. uma
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Rainer Kötzle in den 
Bundesvorstand gewählt

Rainer Kötzle
sitzt jetzt im
Bundesvorstand
des Hausärzte-
verbandes. Foto:
Erdmenger/ÄkNo


